
 

 

 

Geldwäschegesetz 

Hier: Inbetriebnahme des goAML-Web-Portals; Rundschreiben 135/2017 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit o. g. Rundschreiben hatten wir Sie darüber informiert, dass die neue Zentralstelle für  

Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) plant, ein elektronisches Meldeportal („goAML“) zur 

Erstattung von Verdachtsmeldungen einzurichten. Wie die FIU mitgeteilt hat, ist das Melde-

portal inzwischen in Betrieb genommen worden und steht unter https://goaml.fiu.bund.de zur 

Verfügung. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem beigefügten Schreiben der 

FIU. 

Wir empfehlen, die Kammermitglieder in geeigneter Weise über das Schreiben der FIU zu un-

terrichten. 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. 

Stefan Ruppert 
Referatsleiter 
 
 
Anlage 
 
 
 
Verteiler: 
Präsidenten 
Steuerberaterkammern 
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Rundschreiben 255/2017 
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